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§ 21 T-LT Geschäftsstelle,
Evidenzstelle

 T-LT - Landesverwaltungsgerichtsgesetz – TLVwGG, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.02.2026

(1) Beim Landesverwaltungsgericht sind eine Geschäftsstelle und eine Evidenzstelle einzurichten.

(2) Die Leitung der Geschäftsstelle und der Evidenzstelle obliegt dem Präsidenten. Der Präsident kann diese Aufgaben

jeweils dem Vizepräsidenten oder einem anderen Landesverwaltungsrichter übertragen, die dabei seiner Leitung

unterstehen.

(3) Der Geschäftsstelle obliegt die Besorgung der Kanzleigeschäfte des Landesverwaltungsgerichts. Sie ist die Poststelle

des Landesverwaltungsgerichts.

(4) Der Evidenzstelle obliegen:

a) die dauerhafte und vollständige Dokumentation der Entscheidungen des Landesverwaltungsgerichts; diese ist

allen Landesverwaltungsrichtern zugänglich zu machen;

b) die Veröffentlichung jedenfalls von Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung in anonymisierter Form und

c) die Anonymisierung von Entscheidungen für Zwecke der Veröffentlichung.

(5) Der Präsident hat zumindest einen mit den einschlägigen Rechtsvorschriften vertrauten Bediensteten der

Geschäftsstelle zu bestimmen, dem die vorläu>ge Berechnung, die Bekanntgabe und die Auszahlung der Gebühren

von Zeugen und Beteiligten obliegen.

(6) Die Landesregierung hat den Präsidenten vor der Zuweisung von Bediensteten an das Landesverwaltungsgericht

und vor der Versetzung von dem Landesverwaltungsgericht zugewiesenen Bediensteten zu hören.
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